
 

 
 
 
 

 

 
 

Antrag 01 an Mitgliederversammlung 04/2025 
 

 

 
 
Beschluss zur Änderung der Satzung  
 
 
Antragsteller: Vorstand Baden-Württembergischer Handball-Verband e.V. 
 
Antrag zur Beschlussfassung: 
Die Mitgliederversammlung möge folgende Satzungsänderungen beschließen: 
  

1. In § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„Das Verbandsgebiet des BWHV umfasst das Gebiet des Bundeslandes Baden-Württemberg und ist 
in acht unselbständige regionale Bezirke eingeteilt.“ 
  

2. In § 24 Abs. 1 wird folgende Ziffer g) hinzugefügt: 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, die Bezirksvorsitzenden zu berufen. 

 
3. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

 
1. Der BWHV hat acht unselbständige Untergliederungen. 
2. Jede solche Untergliederung hat einen Bezirksvorsitzenden. 
3. Aufgabe der Bezirksvorsitzenden ist es, dafür Sorge zu tragen, dass unmittelbar nach der 

Verschmelzung zum 01.07.2025 die Bezirksvorsitzenden einen außerordentlichen Bezirkstag 
einberufen. 

 
Inkrafttreten mit Eintragung in das Vereinsregister 
 
 
Grund/Begründung: 
 
Um beim Übergang Rechtssicherheit zu gewährleisten sind diese Änderung notwendig. Ohne die Änderungen können 
die außerordentlichen Bezirkstage nach der Fusion nicht rechtskonform eingeladen werden. Dies hätte zur Folge, dass 
deren Beschlüsse als nichtig beschieden werden könnten. 
 
 


